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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1992

Index

91/01 Fernmeldewesen

Norm

FMGebO §11 Abs3;

FMGebO §13 Abs8;

Rechtssatz

Die Vergleichszählung dient weder der Feststellung einer durchschnittlichen Gesprächsfrequenz, aus der Rückschlüsse

auf den seinerzeitigen Gebührenverbrauch gezogen werden sollen, noch der genauen Au istung der vom

Fernsprechanschluß der Beschwerdeführerin aus aufgebauten Gesprächsverbindungen oder gar der Erforschung,

welche Personen das festgestellte Gebührenaufkommen verursacht haben, sondern ausschließlich für die Feststellung

der einwandfreien Funktion des in Verwendung stehenden Amtszählwerkes mit Hilfe mehrerer unabhängiger

Vergleichszähler.
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